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Zur Sitzung am Gremium 
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Bergischer Sonderparkausweis für Handwerker 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Kremendahl, 

 

die CDU-Fraktion beantragt, der Rat der Stadt Wuppertal möge in seiner Sitzung am 

29.03.2004 wie folgt beschließen: 

 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den angrenzenden kreisfreien Städten 

Remscheid und Solingen Verhandlungen aufzunehmen, um die Einführung eines 

Bergischen Handwerker-Sonderparkausweises zunächst für die Bereiche der 

Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal zu ermöglichen und um gemeinsam 

die Bedingungen für die Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 StVO 

festzulegen. 

 

2. Die Verwaltung wird desgleichen beauftragt, die Untere 

Straßenverkehrsbehörden der zehn kreisangehörigen Städte des Kreises 

Mettmann in die Kooperation einzubeziehen und weitere Nachbarkommunen und 

Kreise im Bereich des Regierungsbezirks Köln einzuladen, an diesem 

Kooperationsmodell teilzunehmen.   

 

3. Nach einer einjährigen “Probezeit” berichtet die Verwaltung dem Rat über die 

Auswirkungen der Einführung des Sonderparkausweises für Handwerker und gibt 

eine Empfehlung betr. der eventuellen Weiterführung des Sonderparkausweises 

für Handwerker ab. 
 
Begründung: 

 

Mit dem “Bergischen Sonderparkausweis für Handwerker” können zukünftig 

Handwerksbetriebe der Bergischen Region, die an mehreren Orten tätig sind, 

Sonderparkberechtigungen in Anspruch nehmen, ohne bei den jeweils einzelnen 

 
 



Gemeinden entsprechende straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen beantragen 

zu müssen.  

Der von der jeweiligen Unteren Straßenverkehrsbehörde ausgestellten 

Sonderparkausweise für  ortsansässige Handwerksbetriebe würde die Möglichkeit 

schaffen, mit ihren Einsatzfahrzeugen auch in den bergischen Nachbarstädten im 

Notfall z.B. im eingeschränkten Halteverbot bzw. in Halteverbotszonen, an Parkuhren 

und Parkscheinautomaten ohne Entrichtung von Gebühren und ohne Beachtung der 

Höchstparkdauer, auf Bewohnerparkplätzen und in Fußgängerzonen parken zu 

können. Eine separate Antragstellung durch die Handwerksbetriebe entfiele dadurch. 

Der Vorteil für diese “regionale” Neuregelung liegt sowohl für die ortsansässigen 

Handwerksbetriebe als auch für die beteiligten Unteren Straßenverkehrsbehörden 

der drei kreisfreien Städte auf der Hand. Denn es spart beiden Seiten, dem 

Antragsteller wie der Genehmigungsbehörde, Zeit, Geld und Aufwand. 

 

Mit der Einführung des “Bergischen Sonderparkausweises” zunächst für die Städte 

Remscheid, Solingen und Wuppertal, wird darüber hinaus auch ein kräftiges Signal 

für die lebendige bergische Kooperation vor allem auf dem besonders beachteten 

Tätigkeitsfeld der gemeinsamen Wirtschaftsförderung der Bergischen Region 

gesetzt.  

 

In anderen Regionen, so im Bereich der Stadt Münster sowie in den Kreisen Borken, 

Coesfeld, Steinfurt und Warendorf, ist ein überregionaler Handwerker-Sonder-

parkausweis im Bereich des Regierungsbezirks Münster bereits 2003 erfolgreich 

eingeführt worden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Bürgermeister Peter Jung   Bernhard Simon 

     -Fraktionsvorsitzender-   
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